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Ordnung 

 

zur Aufhebung der Studiengangprüfungsordnung 

 

für den achtsemestrigen Bachelorstudiengang  

 

International Business and Management (Deutsch-Italienisch) 

 

der Hochschule Bochum 

 

vom 15. Februar 2021 

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. September 2014 (GV. NRW S. 547), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes hinsichtlich 
weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Hochschulbereich vom 1. 
Dezember 2020 (GV. NRW S. 1091) geändert worden ist, erlässt die Hochschule Bochum die 
folgende Aufhebungsordnung: 
 
 
 
Inhaltsübersicht:  

 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

§ 2 Studien- und Prüfungsangebot 

§ 3  Frist zur Ablegung der Bachelorprüfung 

§ 4 Außerkrafttreten und Aufhebung  

§ 5 Inkrafttreten; Veröffentlichung 

 

 
 

§ 1  

Gegenstand und Geltungsbereich 

 

Diese Ordnung regelt das Außerkrafttreten und die Aufhebung der Studiengangprüfungsord-
nung für den achtsemestrigen Bachelorstudiengang International Business and Management 
(Deutsch-Italienisch) der Hochschule Bochum vom 07. Oktober 2019 in der Korrekturfassung 
vom 31. Oktober 2019 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 1014). 
 
 
 



 

§ 2  

Studien- und Prüfungsangebot 

 

Für Studierende, die vor dem Sommersemester 2021 ihr Studium im achtsemestrigen Bachelor-
studiengang International Business and Management (Deutsch-Italienisch) aufgenommen haben, 
findet die Studiengangprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang International Business and 
Management (Deutsch-Italienisch) der Hochschule Bochum vom 07. Oktober 2019 in der Kor-
rekturfassung vom 31. Oktober 2019 mit folgender Maßgabe bis einschließlich Sommersemester 
2026 Anwendung: 
 
Die folgenden Lehrveranstaltungen gemäß der oben genannten Prüfungsordnung werden letzt-
malig in den nachfolgend aufgeführten Semestern angeboten: 
 

 Veranstaltungen des Moduls „Wirtschaftsfremdsprache 1“ des 1. Fachsemesters im Win-
tersemester 2020/2021 

 Veranstaltungen des Moduls „Wirtschaftsfremdsprache 1“ des 2. Fachsemesters im 
Sommersemester 2021 

 Veranstaltungen des Moduls „Wirtschaftsfremdsprache 2“ des 3. Fachsemesters im Win-
tersemester 2021/2022 

 Veranstaltungen des Moduls „Wirtschaftsfremdsprache 2“ des 4. Fachsemesters im 
Sommersemester 2021 

 
Die jeweiligen Prüfungen gemäß der oben genannten Studiengangprüfungsordnung können im 
Prüfungszeitraum des nachfolgend aufgeführten Semesters letztmalig abgelegt werden: 
 

 Prüfungen in Fächern des 1. Fachsemesters:  Sommersemester 2022 
 Prüfungen in Fächern des 2. Fachsemesters:  Wintersemester 2022/2023 
 Prüfungen in Fächern des 3. Fachsemesters:  Sommersemester 2023 
 Prüfungen in Fächern des 4. Fachsemesters:  Wintersemester 2023/2024 
 Prüfungen in Fächern des 5. Fachsemesters:  Sommersemester 2024 
 Prüfungen in Fächern des 6. Fachsemesters:  Wintersemester 2024/2025 
 Prüfungen in Fächern des 7. Fachsemesters:  Sommersemester 2025 
 Prüfungen in Fächern des 8. Fachsemesters:  Wintersemester 2025/2026 

 
 

§ 3  

Frist zur Ablegung der Bachelorprüfung 

 
(1) Bachelorarbeit und Kolloquium im Bachelorstudiengang International Business and Ma-
nagement (Deutsch-Italienisch) gemäß der Studiengangprüfungsordnung gemäß § 1 müssen bis 
zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.  
 
(2) Soweit die Prüfungen nicht innerhalb der Fristen gemäß § 2 und § 3 Abs. 1 abgelegt werden, 
verlieren die Studierenden für das jeweilige Modul bzw. die Bachelorarbeit und das Kolloquium 
ihren Prüfungsanspruch in dieser Prüfungsordnung und werden zum 31. August 2026 exmatriku-
liert. 
 



 

§ 4  

Außerkrafttreten und Aufhebung  

 
Die Studiengangprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang International Business and Ma-
nagement (Deutsch-Italienisch) gemäß § 1 tritt mit Wirkung vom 31. August 2026 außer Kraft 
und wird aufgehoben. 
 
 

§ 5  

Inkrafttreten; Veröffentlichung 

 
(1) Diese Aufhebungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Hochschule Bochum in Kraft. 
 
(2) Sie wird nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule Bochum aufgrund des Be-
schlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaft vom 11.01.2021 erlassen und in 
den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Bochum veröffentlicht. 
 
 
Bochum, den 15.02.2021 
 
Der Präsident   
der Hochschule Bochum  
 
gez. Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock 

 
(Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock) 


